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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
A  Allgemeine Angaben 
 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften gemäß § 13a BauGB "Katzensteigle, 
2. Änderung", Planbereich Nr. 12.01/2, Stadt Kirchheim unter Teck, Lkr. Esslingen 
(TK 25: 7322 Kirchheim unter Teck)   
  
Öffentliche Auslegung von Bebauungsplänen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
 
Ihr Schreiben Az. 621.41/221-kü vom 18.11.2020  
 
Anhörungsfrist 30.12.2020 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
 
1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können 
 
Keine 
 
 
2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 
 
Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 
 
Geotechnik 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentli-
cher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, 
Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird andernfalls die Übernahme 
der folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen: 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Gesteinen der Numismalismergel- und Amaltheenton-Formation. 
Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung 
geeignet sind, ist zu rechnen. 
 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
 
Boden 
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Grundwasser 
 
Das Plangebiet liegt außerhalb eines bestehenden oder geplanten Wasserschutzgebiets. 
 
Aus hydrogeologischer Sicht sind keine weiteren Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 



LGRB    Az. 2511 // 20-12596 vom 07.12.2020   Seite 3 
 
Bergbau 
 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
 
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen 
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder Althohlräumen betroffen.  
 
 
Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop- 
Kataster) abgerufen werden kann. 
 
 
 
Mirsada Gehring-Krso 
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 Name Franziska Ehmer 
Bereich Netzplanung 
Telefon +49 7021 8009-59132 
Telefax +49 7021 8009-59200 
E-Mail 

Ihr Zeichen 

Ihr Schreiben 

 

Datum 

Seite 

f.ehmer@netze-bw.de 
621.41/221-kü 
18.11.2020 
 
02.12.2020 
1/1 

Bebauungsplan „Katzensteigle“ – 2. Änderung 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
für Ihre E-Mail sowie die Bereitstellung der Verfahrensunterlagen bedanken wir 
uns. 
 
Unter Einbeziehung der kommunal relevanten Anforderungen können wir, bei ent-
sprechender Wirtschaftlichkeit, das geplante Baugebiet mit Erdgas versorgen. 
Daher möchten wir um eine weitere Beteiligung am Verfahren und möglichst 
frühzeitige Mitteilung des geplanten Baubeginns bitten. 
 
Wir weisen darauf hin, dass vor der Durchführung von Baumaßnahmen für den 
Bauausführenden die Erkundigungs- und Sicherungspflicht besteht und dieser 
verpflichtet ist, unmittelbar vor Aufnahme von Tiefbauarbeiten, aktuelle Planun-
terlagen bei der zuständigen Auskunftstelle für die Region Alb-Neckar und 
Schwarzwald-Neckar der Netze BW GmbH, Rennstraße 4, 73728 Esslingen, Tel.: 
0711 289-53650, Fax: 0721 9142-1369, E-Mail: Leitungsauskunft-Mitte@netze-
bw.de oder online www.netze-bw.de/partner/planenundbauen/Leitungsauskunft 
anzufordern bzw. sich solche zu beschaffen.  
 
Weitere Anregungen oder Bedenken liegen von unserer Seite aus nicht vor. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 
 
Netze BW GmbH 
 
 
 
i. A. Franziska Ehmer 
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